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 Veröffentlicht am 11.07.2006

Norm

EMRK Art3

1. EMRK Art. 3 heute

2. EMRK Art. 3 gültig ab 01.05.2004

Rechtssatz

Die zwangsweise Verabreichung von Brechmitteln um Beweismittel zu erlangen, die auch durch weniger belastende

Methoden erlangt werden hätten können , stellt einen schwerwiegenden Eingri7 in die körperliche und seelische

Integrität dar. Jalloh gegen Deutschland
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